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Deckung des Wärmebedarfs von Neubauten und Erweiterungen

Art. 9a (Energiegesetz des Kantons Graubünden; BEG)

Deckung des Wärmebedarfs von Neubauten und Erweiterungen

Neubauten und Erweiterungen von bestehenden Gebäuden sind so zu bauen und auszurüsten, dass ihr 

Energiebedarf für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung dem Stand der Technik entspricht.

Die Regierung legt Art und Umfang der Anforderungen an den Energieeinsatz fest. Sie berücksichtigt 

dabei insbesondere den Nutzungszweck, die Wirtschaftlichkeit sowie das Standortklima.

Das heisst, Neubauten sind so zu planen, dass ihr Energiebedarf nahe bei Null liegt. Ergänzend 

ist ein Teil der benötigten Elektrizität am Objekt zu erzeugen (Eigenstromerzeugung).

Heizungen mit fossilen Energieträgern (Erdöl, Gas) sind nicht verboten, praktisch jedoch kaum 

realisierbar. Verboten sind Elektrodirektheizungen.
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Eigenstromerzeugungspflicht bei Neubauten

Art. 9b (BEG)

Eigenstromerzeugungspflicht bei Neubauten

Bei Neubauten ist ein Teil der benötigten Elektrizität durch Elektrizitätserzeugungsanlagen zu decken, 

welche im, auf oder am Gebäude installiert sind.

Die Regierung bestimmt Art und Umfang der Eigenstromerzeugung unter Berücksichtigung der 

Energiebezugsfläche als Berechnungsgrundlage.

Liegt ein Zusammenschluss zum Eigenverbrauch gemäss Artikel 17 des eidgenössischen 

Energiegesetzes[3] vor, kann die Eigenstromerzeugungspflicht für Neubauten im Rahmen dieses 

Zusammenschlusses erfüllt werden. Die Regierung regelt die Einzelheiten.

Von der Eigenstromerzeugungspflicht befreit sind Neubauten an Standorten mit einer Globalstrahlung 

von weniger als 1250 kWh/m2 und Jahr sowie Neubauten, welche den Minergiestandard erreichen. Die 

Regierung kann weitere Ausnahmen festlegen.
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Extern zugeführte Energie:

 Strom

 Wärmeverbund

 Gas/Öl

Abhängigkeiten des Bedarfs:

 Gute Gebäudehülle

 Effiziente Haustechnik

 Produktion erneuerbarer Energie

 Abwärme-Nutzung

Wesentlicher

gesetzlicher Gestaltungsrahmen:

• Wärmeschutz von Gebäuden

• Anforderung an Gebäudetechnik

• Anforderung an Deckung Wärmebedarf

• Eigenstromerzeugung bei Neubauten
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Was bedeutet das in der Praxis – Vorgehen und Verständnis

1. Stand der Technik bedeutet eine wärmtechnisch sehr gute Gebäudehülle (kleine Verluste)

2. Stand der Technik bedeutet ein effizientes Haustechniksystem mit erneuerbaren Energien

3. Stand der Technik bedeutet eine Eigenstromerzeugungsanlage (Photovoltaik)

Gefordert ist, dass die Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfs für Heizung, Warmwasser, 

Lüftung und Klimatisierung eingehalten werden

Das heisst…….

Je besser die energetische Qualität der Gebäudehülle, desto grösser ist der Spielraum bei den 

haustechnischen Anlagen. Die Einhaltung der Minimalanforderung an die Gebäudehülle stellt 

nicht automatisch sicher, dass auch die Deckung des Wärmebedarfs eingehalten ist.
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Vorgehen in der Praxis

Nachweis der minimalen Qualität der Gebäudehülle erfolgt gemäss SIA Norm 380/1: 2016 

Heizwärmebedarf bzw. den Formularen EN-102 Gebäudehülle

Dabei gibt es zwei Verfahren:

• Einzelbauteilnachweis (nur für Wohnnutzungen zulässig, alle Bauteile halten die Anforderungen ein)

• Systemnachweis (alle Nutzungen, der Heizwärmebedarf ist eingehalten)

Anmerkungen

• Diese Anforderung ist identisch mit Minergie

• In den Formularen EN-102 werden zusätzlich die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz 

abgefragt
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Einzelbauteilnachweis U-Werte (nur für Wohnnutzungen zulässig, alle Bauteile halten die Anforderungen ein)

Hinweis:

Fassade, Dach (opak) benötigen 

Dämmstärken von ca. 20 cm.

Fenster benötigen ein 3-fach 

Wärmeschutzglas
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Einzelbauteilnachweis Wärmebrücken 

(nur für Wohnnutzungen zulässig, alle Details halten die Anforderungen ein; Checkliste Wärmebrücken)
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Systemnachweis (alle Nutzungen zulässig, Wärmebrücken sind Bestandteil der Berechnung)

Anmerkungen:

• Für alle Nutzungen zulässig

• Die Berechnung benötigt ein Programm (Tool)

• Für die Gebäudekategorien I bis IV muss 

zusätzlich die max. zulässige spezifische 

Heizleistung eingehalten werden

• Mehr planerische Freiheiten als beim 

Einzelbauteilnachweis, dafür Rechenaufwand
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Für Wohnbauten gibt es vereinfachte Nachweise

• Standardlösungskombinationen

• Nachweis mit dem Enteb-Tool

Alle anderen Gebäudekategorien oder Mischnutzungen benötigen einen rechnerischen Nachweis

Anmerkungen:

• Standardlösungskombinationen sind vergleichbar mit dem bisherigen Einzelbauteilnachweis und der 

80/20 Regelung

• Der Nachweis mit dem Enteb-Tool benötigt nur wenige Eingaben und ist sehr schnell erstellt

• Der rechnerische Nachweis ist identisch mit dem "alten" Minergie Nachweis, welcher bis 2017 gültig 

war

Übersicht über die Nachweisverfahren, siehe auch www.energienachweis.gr.ch
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Hinweis:

Die Auswahl der U-Werte ist so 

bestimmt, dass die 

Minimalanforderungen eingehalten 

werden, deshalb entfallen weitere 

Formulare
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Hinweis:

Die technischen 

Anforderungen der 

Gebäudetechnik 

sind hinterlegt, 

deshalb entfallen 

weitere Formulare.

Diese 

Randbedingungen 

stellen den 

sommerlichen 

Wärmeschutz, etc. 

sicher.
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Hinweis:

Entspricht dem Minergie 

Nachweis, welcher bis 2017 

gültig war
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Die möglichen 

Nachweisverfahren, 

wie sie in der 

Vollzugshilfe und unter 

energienachweis.gr.ch

abgebildet sind

http://www.energienachweis.gr.ch/
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Hinweis:

Für winterstromoptimierte 

Photovoltaikanlagen gibt es ein 

kantonales Förderprogramm. Siehe

www.energie.gr.ch
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Hinweis:

Entspricht im 

Wesentlichen dem 

"alten" Formular EN-3, 

welches bis 31.12.2020 

gültig war.
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Hinweis:

Diese Seite kann vom 

Nachweisersteller nicht 

ausgefüllt werden, sie dient 

der Vollzugsbehörde zur 

Kontrolle.
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Hinweis:

Die Seite 2 des 

Formular zeigt 

alle Formulare 

und regelt die 

Zuordnung
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Für Wohnbauten gibt es einfache Tools für den Nachweis. Diese benötigen nur wenige 

Berechnungen und Eingaben. Der Nachteil davon ist, dass die Planungsfreiheit eingeschränkt ist.

Für alle anderen Nutzungen ist ein rechnerischer Nachweis nötig. Dieser entspricht +- dem 

"alten" Minergie Nachweis, welcher bis 2017 gültig war. Der Vorteil davon ist volle 

Planungsfreiheit.

Mit der Gesetzesrevision wurden neue Punkte aufgenommen, insbesondere sind dies der 

Systemansatz (Deckung des Wärmebedarfs) und die Eigenstromerzeugung.

Alle Informationen, Formulare, Wegleitungen und Kurzerklärungen finden Sie unter

www.energienachweis.gr.ch

Das AEV wird, sobald es die aktuellen Umstände erlauben, Schulungen für Vollzugsstellen und 

Fachleute physisch anbieten.

Der Kanton Graubünden hat per 1. Januar 2021 die Private Kontrolle eingeführt.



Anforderungen Neubauten; Fragen und Dank

17.03.2021 28

Energetische Fragen?  

Wir beraten Sie gerne.

081 257 36 30 info@aev.gr.ch

Amt für Energie und Verkehr GR

www.aev.gr.ch

Herzlicher Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit

Für Fragen stehe ich gerne 

zur Verfügung

www.energienachweis.gr.ch

www.energie.gr.ch
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